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Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
gelegenheiten der Gemeinde Heist 

15.06.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 29.06.2015 öffentlich 
 
Kreisverkehrsplatz B431(Wedeler Ch.) / L261 (Hauptstraße) 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
    
Im Auftrag der Gemeinde hat das Ing.-Büro Lenk + Rauchfuß eine Prinzipskizze  für 
einen möglichen Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt B431/L261 in Heist erstellt. Bei 
einer weitergehenden Planung müssen ggf. noch geringe Änderungen an den 
Schleppkurven vorgenommen werden. Letztlich soll ja jeder Lastkraftwagen und 
auch Schwertransport diese Kreuzung passieren können. 
 
Die Linienführung sieht eine gerade noch ausreichende Ablenkung von einer gera-
den Durchfahrt in der B431 Richtung Uetersen vor. Dieses war ja einer der Aspekte 
des Landesbetrieb Straßenbau SH (LBV-SH), Herr Koch, gegen einen Kreisverkehr. 
 
Ein weiterer Punkt ist die notwendige Einbindung der Straße Heideweg. Hier kann 
wegen fehlendem Grundstück keine Einbindung in den Kreisverkehr erfolgen. Um 
dieses zu realisieren müsste Grunderwerb getätigt werden. 
 
Der Fußgänger- und Radfahrerüberweg Hauptstraße L261 muss bis ca. Eingang des 
Grundstückes Eisdiele zurückverlegt werden. 
 
Der Fußgänger- und Radfahrerüberweg Wedeler Ch. B431 muss ebenso verlegt 
werden, eventuell sogar bis Beginn Bushaltestelle.  
 
An beiden Stellen würde ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) ohne  Ampel errich-
tet werden. 
 
Der Parkplatz der Eisdiele ist problemlos anzubinden. 
 
Die Verwaltung bittet darum mitzuteilen, ob das Ing.-Büro die Planung konkretisieren 
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soll um darzustellen, dass alle erforderlichen Schleppkurven für einen reibungslosen 
und flüssigen Verkehr eingehalten werden. Diese Arbeiten sind noch Gegenstand 
des erteilten Auftrages.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
Prinzip-Skizze Kreisverkehrsplatz       
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Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
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15.06.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 29.06.2015 öffentlich 
 
Straßenbeleuchtung - Verdichtung / Erweiterung 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:   
 
In einigen Bereichen der Gemeinde soll die Straßenbeleuchtung verdichtet bzw. er-
gänzt werden. Es handelt sich hier um folgende Bereiche: 
 
Kleiner Ring zw. Oldehus und Voss > zu große Abstände, neue Aufteilung, ins-      

   gesamt 6-7 zusätzliche Leuchten 
Große Twiete      > zu große Abstände, 1 zusätzliche Leuchte 
Grauer Esel      > Erweiterung um 3 zusätzliche Leuchten 
Erlenstraße     > Erweiterung um 1 Leuchte im Bereich der  

   Einmündung vom Lehmweg 
 

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Haushaltstitel für Erweiterung 
Straßenbeleuchtung. Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, 
wird die Maßnahme gekürzt. 
 
Es werden zur Zeit Angebote eingeholt.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
Anlagen: keine   
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aktueller Sachstand Umrüstung Ampelanlage L 261 
 
Sachverhalt: 
Ein Antrag auf Umrüstung der o.g. Ampelanlage wurde vom Landesbetrieb Straßen-
bau und Verkehr in Itzehoe abgelehnt. Der Widerspruch wurde schriftlich an den 
Kreis Pinneberg gerichtet. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Auch der beim Kreis Pinneberg gestellte Widerspruch wurde abgelehnt. Ende April 
fand vor Ort ein Termin zusammen mit der Gemeinde, dem Kreis Pinneberg, der Po-
lizei und der Verwaltung statt indem explizit die Gründe der Ablehnung erläutert wur-
den. Der zuständige Sachbearbeiter des Kreises Pinneberg, Herr Langels, erklärte, 
dass solche Ampelumrüstungen in Schleswig-Holstein generell nicht vorgenommen 
werden. Hintergrund ist, dass die Gefahr besteht, dass die Akzeptanz des Rotlichtes 
vermindert wird. Unabhängig davon, ob Fußgänger an der Ampel stehen oder nicht, 
schaltet die Ampel zu jeder Tageszeit automatisch auf Rot um, wenn die Höchstge-
schwindigkeit überschritten wird. Dadurch ignorieren die Autofahrer mit der Zeit das 
Rotlicht und es kommt zu Unfällen. Zusätzliche Warntafeln die auf die Schule hinwei-
sen, sind bereits angebracht. Das gemeindliche Tempomessgerät soll vor Ort öfters 
eingesetzt werden, weil sie eine gute Möglichkeit sind, dem Autofahrer seine Ge-
schwindigkeit bewusst zu machen. Der Antrag auf eine Schulkombinationstafel mit 
Geschwindigkeitsreduzierung ist aufgrund der vorhandenen Bedarfsampel nicht 
möglich. Diese beiden Arten von Geschwindigkeitsreduzierung schließen sich aus. 
Vor Ort wurde ferner festgestellt, dass die Markierungen an der Bedarfsampel drin-
gend erneuert werden müssen, wofür aber der Landesbetrieb Straßenbau zuständig 
ist.  
 
 
 
Finanzierung: 
entfällt  
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Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 

a. Der Bauausschuss beschließt, dass ein weiterer Antrag auf Umrüstung der 
Ampelanlage an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technolo-
gie in Kiel gestellt werden soll. 

b. Der Bauausschuss beschließt, dass kein weiterer Antrag gestellt werden soll. 
 
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 

• Ablehnung Kreis Pinneberg 
• Vermerk Ortstermin 
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